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I.  EINFÜHRUNG 

Zu den spannendsten Fragen gehört gegenwärtig die nach der angemessenen Rolle des 
Rechts bei der Regulierung der Finanzmärkte. Dabei geht es nicht nur darum, welche 
Verhaltensweisen verboten und welche erlaubt sein sollen, sondern natürlich auch um 
den Einsatz von Zwangsmaßnahmen und Sanktionen: Ohne deren Verfügbarkeit kann 
von „Recht“ nicht die Rede sein (bzw. es steht eben nur auf dem Papier). Damit aber 
sind wir schon bei den Kernproblemen: Erstens, unter welchen Voraussetzungen – und 
mit welcher Zielrichtung – ist es überhaupt angezeigt, mit den Mitteln des Rechts in 
einen Markt einzugreifen, der ja ökonomischen Eigengesetzlichkeiten folgt und insofern 
auch Selbstregulierungskräfte besitzt?1 Zweitens, welche Rolle – wenn überhaupt – 
kann man sich hier für das Strafrecht vorstellen, und was ist von der jüngsten Gesetz-
gebung auf diesem Gebiet zu halten? 

Rechtspolitik und Rechtspraxis sind zunächst mit der komplexen Frage konfrontiert, 
wie der (sogar) strafrechtlich zu missbilligende Eingriff in den Markt überhaupt 
definiert und abgegrenzt werden kann gegenüber kursnegativen Phänomenen, die nicht 
auf derartigen Eingriffen, sondern vielmehr auf der Eigendynamik des Marktes beruhen. 
                                                      
1  Ein besonders instruktiver Überblick über die Entwicklungen und Probleme findet sich bei 

TH. BAUMS, Anlegerschutz und Neuer Markt, ZHR 166 (2002) (Heft 4). 
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